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Grundlegende Bestimmungen 
Artikel 1 - Selbstverständnis der Schülervertretung 

Die Schülervertretung versteht sich als grunddemokratische Versammlung im Interesse der Schülerinnen und 
Schüler. Ihr höchster Anspruch ist das Wirken im Sinne aller Schülerinnen und Schüler. 

Artikel 2 - Aufgabe der Schülervertretung 

(1) Die Schülervertretung nimmt die Aufgabe der Interessenvertretung der Schülerinnen und Schüler im 
Sinne des Schulgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern wahr. 

(2) Weitere spezifische Aufgaben sind in der Satzung der Schülervertretung geregelt. 

Artikel 3 - Aufbau der Schülervertretung 

(1) Die  Schülervertretung besteht aus drei Organen: 

(1) dem Schülerplenum 

(2) dem Schülerrat 

(3) dem Präsidium 

(2) Diese Organe arbeiten zusammen um die Aufgaben der Schülervertretung als Ganzes zu erfüllen. 

(3) Die Organe haben einzeln das Recht sich eine Geschäftsordnung nach den Bestimmungen dieser Satzung 
zu geben. 

Artikel 4 - Klassenstufengruppen 

Im Sinne dieser Satzung gibt es vier Klassenstufengruppen, in die die Mitglieder der einzelnen Organe 
eingeteilt werden können: 

(1) Klassenstufen 5 bis 6, 

(2) Klassenstufen 7 bis 8, 

(3) Klassenstufen 9 bis 10 und 

(4) Klassenstufen 11 bis 13. 

Artikel 5 - Satzung der Schülervertretung 

(1) Die Satzung und ihre Bestimmungen bilden die Grundlage allen Handelns und aller Beschlüsse der 
Schülervertretung. 

(2) Die Satzung kann mit der Zustimmung von zwei der drei Organe oder mit einer Zwei-Drittel- Mehrheit 
im Schülerplenum geändert werden. 
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(3) Beschlüsse, die das Wesen oder die Arbeit der Schülervertretung wesentlich verändern, müssen als 

Änderung der Satzung gefasst werden. 

(4) Die Satzung tritt mit der Bestätigung der Verabschiedung mit der benötigten Mehrheit durch Unterschrift ︎ 
des Schülersprechers unmittelbar in Kraft. 

(5) Beschlüsse entgegen den Bestimmungen der Satzung können mit der Zustimmung von zwei Gremien 
beschlossen werden. Prozeduren zur Entscheidungsfindung, die der Satzung widersprechen können mit 
der Zustimmung von Zwei-Dritteln der Mitglieder und des Vorsitzenden durchgeführt werden. 

Artikel 6 - Beschlüsse des Plenums und des Schülerrates 

(1) Das Schülerplenum und der Schülerrat fassen ihre Entscheidungen in Form von Beschlüssen. 

(2) Beschlüsse sind verbindliche Festlegungen. 

(3) Jeder Schüler hat das Recht einen Beschlussvorschlag vorzulegen. 

(4) Ein Beschluss kann mit einer relativen Mehrheit gefasst werden. Bei einem Unentschieden entscheidet 
die Stimme des Schülersprechers. 

(5) Der Vorsitzende leitet die Abstimmungen. Er stellt Quorum und Mehrheit fest. Sollte er abwesend sein, 
übernimmt ein anderes Mitglied des Präsidiums seine Aufgaben. Abgestimmt wird mit Handzeichen oder 
mit einer geheimen Wahl. 

(6) Beschlüsse können auch außerhalb von Treffen, z.B. durch elektronische Kommunikation gefasst 
werden, wenn das Fassen eines neuen Beschlusses nicht bis zum nächsten Treffen aufschiebbar ist. 
Elektronische Beschlüsse können von allen Mitgliedern beantragt werden. Der Vorsitzende entscheidet 
über die Zulassung. Die Abstimmung muss mindestens 24 Stunden dauern. Mehrheiten werden wie bei 
normalen Beschlüssen gebildet. 

(7) Beschlüsse treten mit der Unterschrift eines Präsidiumsmitglieds in Kraft. 

(8) Die Mitglieder des Präsidiums können einen Beschlussentscheidungen aufschieben in dem sie von ihrem 
aufschiebenden Vetorecht gebrauch machen. Das Thema muss in der nächsten Sitzung nochmal 
besprochen und erneut abgestimmt. Ein erneutes Vetorecht ist danach nicht mehr zulässig. 

Artikel 7 - Beauftragte und Berater 

(1) Sowohl der Schülerrat als auch die Schülervertretung können für bestimmte Gebiete Berater oder 
Beauftragte für bestimmte Gebiete festlegen. Beispiele dafür sind Öffentlichkeitsarbeit oder technische 
Arbeit. 

(2) Die Berater und Beauftragte handeln auf Anweisung des Schülerrates oder des Schülerplenums bzw. 
beraten diese in bestimmten Gesichtspunkten. 

(3) Der Schülerrat legt gemeinsam mit dem Beauftragten oder Berater den Arbeitsbereich fest. 

(4) Jedes Mitglied der Schülervertretung kann Beauftrage und Berater vorschlagen. 

(5) Beauftrage und Berater sind in Themen, die ihren Fachbereich betreffen, stimmberechtigte Mitglieder 
der Schülervertretung. 
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Artikel 8 - Urabstimmungen 

Ist ein Problem von so großem Interesse für die Allgemeinheit der Schüler oder kann die Schülervertretung 
keine Entscheidung fällen, so kann der Schülerrat oder die Schülervertretung beschließen eine 
Urabstimmung unter allen Schülern durchzuführen. Das Ergebnis ist ein rechtskräftiger Beschluss. Es kann 
nur durch eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Plenum geändert werden. 
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Anforderungen an die Schülervertretung 
Artikel 9 - Information der Schüler 

Die Schülervertretung hat die Gesamtheit der Schüler über ihre Aktivitäten zu informieren. Wie umfangreich 
und wie häufig dies ausfällt ist den Gremien selbst überlassen. 

Artikel 10 - Kontaktmöglichkeiten für Schüler bieten 

Die Schülervertretung hat den Schülern angemessene Möglichkeiten zu bieten, Kontakt aufzunehmen. 
Schüler müssen die Möglichkeit haben, den Schülerrat anonym Informationen zukommen zu lassen. 

Artikel 11 - Einbringung der Schüler 

Die Schülervertretung muss allen Schülern die Möglichkeit bieten, ihre Meinung einzubringen, Vorschläge 
zu machen und zu den Treffen zu erscheinen. Die Schülervertretung hat im vertretbaren Rahmen auf alle 
Vorschläge einzugehen. 

Artikel 12 - Kooperation mit anderen Interessenvertretern 

Die Schülervertretung ist angehalten, eng mit den anderen Interessenvertretern zusammen zu arbeiten, 
insbesondere mit denen von Eltern und Lehrern. 
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Die Klassensprecher 
Artikel 13 - Wahl des Klassensprechers 

(1) Die Schüler einer Klasse wählen im Klassenverband zwei Klassensprecher für ihre Klasse. Beide 
Klassensprecher sind gleichberechtigt. Das Geschlecht ist bei der Wahl nicht von Bedeutung. 

(2) Die Klassensprecher werden mit einer einfach Mehrheit gewählt. 

(3) Mit einer Zweidrittelmehrheit der Schüler einer Klasse kann eine neue Wahl beschlossen werden. 

Artikel 14 - Aufgaben des Klassensprechers 

Die Klassensprecher haben die Aufgabe die Interessen ihrer Mitschüler zu vertreten. Sie sammeln Wünsche 
und Ideen ihrer Mitschüler und reichen diese an ihre Lehrer weiter. Sie vermitteln auch bei Schwierigkeiten 
zwischen Lehrern und Mitschülern. 
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Das Schülerplenum 
Artikel 15 - Mitglieder des Schülerplenums 

(1) Stimmberechtigt sind alle gewählten Klassensprecher, oder ggf. ihre Vertreter, und alle 
stimmberechtigten Mitglieder des Schülerrates. Wenn die Klassensprecher einer Klasse verhindert sind, 
kann die Klasse Vertreter schicken. Diese übernehmen das Stimmrecht. 

(2) Interessierte Schüler haben ebenfalls die Möglichkeit Teil des Plenums zu sein und dürfen an den 
Treffen des Plenums teilnehmen. Sie besitzen kein Stimmrecht. 

(3) Das Präsidium hat den Vorsitz des Schülerplenums inne. 

Artikel 16 - Treffen des Schülerplenums 

(1) Das Schülerplenum findet mindestens vier Mal im Schuljahr statt. 

(2) Das Präsidium bereitet die Treffen vor. 

(3) Bei den Treffen stellt der Schülerrat seine Arbeit und seine Ergebnisse vor. Alle Mitglieder des 
Schülerplenums haben das Recht im Plenum Fragen zu stellen, die der Schülerrat beantworten muss. 

(4) Im Plenum sollen Probleme gesammelt und besprochen werden. Außerdem sollen gemeinsam Lösungen 
erarbeitet werden. 
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Der Schülerrat 
Artikel 17 - Aufbau des Schülerrates 

(1) Der Schülerrat hat folgende stimmberechtigte Mitglieder: 

(1) der Schülersprecher, 

(2) der stellvertretenden Schülersprecher, 

(3) je zwei Vertretern pro Klassenstufengruppe und 

(4) optional einem Vertreter des Internat. 

(2) Insgesamt hat der Schülerrat also bis zu elf stimmberechtigte Mitglieder. 

(3) Aus allen gewählten Mitgliedern des Schülerrates wählen die Stimmberechtigten den Vorsitzenden. 

(4) Die Beschlussfähigkeit liegt im Ermessen des Vorsitzenden, unter Gewährleistung der 
Meinungspluralität, mit mindestens vier stimmberechtigten Mitgliedern. 

Artikel 18 - Treffen des Schülerrates 

(1) Der Schülerrat soll sich im Regelfall mindestens einmal im Monat versammeln. 

(2) Treffen können grundsätzlich von einem Mitglied des Präsidiums einberufen werden. 

(3) Im Vorfeld des Treffens soll eine Tagesordnung erstellt werden, auf die alle Mitglieder und Beisitzer 
Punkte setzen lassen können. Alle Schüler sollen die Möglichkeit haben, Informationen über die Themen 
der nächsten Sitzung zu erlangen. 

(4) Die Treffen des Schülerrates sind grundsätzlich öffentlich. Jeder Schüler hat die Möglichkeit an den 
Treffen teilzunehmen. Falls dabei Unterricht ausfällt, muss das Fehlen im Unterricht im Voraus mit dem 
Lehrer abgestimmt werden. 

(5) Die Mitglieder des Präsidiums können einzelne Mitglieder unter Angaben von Gründen ausschließen. 

Artikel 19 - Wahl und Amtszeit des Schülerrates 

(1) Wählbar in ein Amt ist jeder Schüler des CJD Rostocks. 

(2) Die stimmberechtigten Mitglieder des Schülerrates werden von den Schülern der Schule gewählt. Dabei 
wählen alle Schüler einer Klassenstufe zwei Vertreter für ihre zugehörige Klassenstufengruppe und den 
Schülersprecher. 

(3) Der Schülersprecher ernennt und entlässt seinen Vertreter. Die Ernennung erfordert eine Zustimmung 
des Schülerrats. 

(4) Ausnahme ist dabei der Vertreter des Internats. Der Vertreter des Internats wird intern vom Internat 
gewählt. Der Schülerrat entscheidet über die Anerkennung. 

�8



Satzung der Schülervertretung                                       CJD Christophorusschule Rostock
(5) Kandidaten für Vertreter einer Klassenstufengruppe müssen zum Zeitpunkt der Wahl die entsprechende 

Klassenstufe besuchen. 

(6) Die Wahl des Schülerrates und des Schülersprechers muss durch den amtierenden Schülerrat für alle 
Schüler mindestens zwei Wochen vor der Wahl ausgeschrieben werden. 

(7) Die Kandidaten für ein Amt im Schülerrat oder das Amt des Schülersprechers müssen ihre Bewerbung in 
schriftlicher Form mindestens drei Tage vor der Wahl beim Schülerrat eingereicht haben. 

(8) Sieger der Wahl sind die Kandidaten mit den meisten Stimmen. 

(9) Die Amtszeit des Schülerrates und des Schülersprechers beträgt ein Schuljahr. 

(10)Mitglieder des Schülerrates können ohne Angaben von Gründen zurücktreten. 

(11)Mitglieder des Schülerrates können mit sieben Stimmen im Schülerrat oder mit einer relativen Mehrheit 
im Plenum abgewählt werden. 

(12)Muss ein Amt neu besetzt werden, kann entweder das Amt neu für die Schüler ausgeschrieben werden 
und dann von allen stimmberechtigten Schülerrinnen und Schüler gewählt werden, oder die Schüler 
haben die Möglichkeit im Schülerrat für den Posten zu kandidieren und vom Schülerrat mit einer 
relativen Mehrheit gewählt werden. 

Artikel 20 - Beisitzer des Schülerrats 

(1) Engagierte und interessierte Schüler können durch das Präsidium zu Beisitzern des Schülerrates ernannt 
werden. Sie sind nicht stimmberechtigt. 

(2) Beisitzer sind offiziell Teil des Schülerrates. Sie wohnen den Treffen bei und werden über das 
Geschehen des Schülerrates informiert und besitzen ein Recht zur Stellungnahme. 

(3) Beisitzer sollen ihren Möglichkeiten entsprechend den Treffen der Schülervertretung beiwohnen. 

Artikel 21 - Beratungslehrer 

Der Schülerrat kann beschließen, sich einen Beratungslehrer zu nehmen. Dieser kann das Amt freiwillig 
annehmen. Er ist in der beratenden Funktion tätig und kann den Treffen der Schülervertretung beiwohnen. 

Artikel 22 - Delegierter für den Stadtschülerrat 

Der Schülerrat wählt mit einer relativen Mehrheit den Delegierten für den Stadtschülerrat Rostock. Es sollte 
dabei auf eine regelmäßige Berichterstattung geachtet werden. 
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Das Präsidium 
Artikel 23 - Mitglieder des Präsidiums 

Mitglieder des Präsidiums sind mindestens der Schülersprecher, sein Stellvertreter und der Vorsitzende des 
Schülerrates. Diese werden Grundmitglieder genannt. Sie können weitere Mitglieder ins Präsidium berufen 
um ihnen bei ihren Aufgaben zu assistieren. 

Die Mitglieder des Präsidiums können einzelne oder alle zusammen mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit im 
Plenum und mit einer Mehrheit von neun Stimmen im Schülerrat abgewählt werden. Dabei werden sie nur 
vom Amt im Präsidiums abgewählt. 

Artikel 24 - Definition des Präsidiums 

Das Präsidium ist das ausführende Organ der Schülervertretung. Es ist an Beschlüsse gebunden und muss 
diese pflichtbewusst ausführen. 

Artikel 25 - Aufgaben des Präsidiums 

(1) Das Präsidium leitet das Tagesgeschäft der Schülervertretung. 

(2) Es repräsentiert die Schülervertretung auf offiziellen Anlässen. 

(3) Es unterrichtet die Schülervertretung ständig über sein Vorgehen. 

(4) In weiteren Gremien vertritt es die Schülervertretung. 

(5) Das Präsidium leitet die Treffen des Schülerrates und des Schülerplenums. 
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Spezifische Aufgaben der Schülervertretung 
Artikel 26 - Ausführung der Aufgaben 

Die Aufgaben werden soweit wie möglich von Schülerrat und Präsidium wahrgenommen. 

Artikel 27 - Vertrauenslehrerwahl 

Der Schülerrat führt alle zwei Jahre die Vertrauenslehrerwahl mit allen Schülern durch. 

Artikel 28 - Anfragen aus der Schülerschaft 

(1) Jeder Schüler hat das Recht eine Anfrage an jedes Organ der Schülervertretung zustellen. 

(2) Das angefragte Organ hat in angemessenem Umfang und in einem Zeitrahmen von einem Monat zu 
antworten. 

Artikel 29 - Kommunikation mit der Schulleitung 

Die Schülervertretung soll im möglichst engen Kontakt mit der Schulleitung ihr Informationsrecht im Sinne 
der Schülerinnen und Schüler wahrnehmen. Es ist zu empfehlen regelmäßige Treffen von Vertretern der 
Schülervertretung mit dem Schulleiter abzuhalten. 

Artikel 30 - Unterstützung von AGs im Sinne der Schülerinnen und Schüler 

Die Schülervertretung soll AGs, die von besonderem Interesse für die Schülerinnen und Schüler sind, bei 
ihrer Arbeit im Rahmen ihrer Mittel, besonders auch durch Kommunikation zu den Schülerinnen und 
Schülern, zur Seite stehen. 
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Übergangsregelungen 
Artikel 31 - Ämter 

Mit Erstinkrafttreten dieser Satzung werden die Mitglieder der Schülervertretung ohne Neuwahl in den 
Schülerrat berufen. Gleiches gilt ︎für den Schülersprecher und seine Stellvertreterin.  

Artikel 32 - Konstitution des Schülerplenums 

Das Schülerplenum trifft sich das erste Mal nach den Sommerferien 2017.  

Weitere Bemerkungen 
Verwendung der grammatikalischen Genera 

Alle grammatikalischen Formen im Genus Maskulin sind grundsätzlich als diese aufzufassen. Sie sind kein 
Hinweis auf das Geschlecht eines eventuellen Individuum, das von ihnen repräsentiert wird. Konform der 
Grammatik der Deutschen Sprache werden maskuline Formen verwendet um Personen unbekannten 
Geschlechts zu vertreten. 

Nichts liegt der Schülervertretung ferner als die Diskriminierung eines Menschen, hinsichtlich egal welcher 
Eigenschaf ︎t, besonders auch nicht hinsichtlich des Geschlechts. 

Ort, Datum Schülersprecher
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